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Staatliche Eingriffe in die Preis-
bildung auf dem Benzinmarkt?

Ziel dieser Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats des Bundesministers für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung ist es, Maßnahmen für eine Verbesserung der Benzinpreispolitik zu prüfen und 
 hinsichtlich ihrer Effizienz zu bewerten. 

Die Preisentwicklung auf dem 
Benzinmarkt1 wird von vielen 
Politikern und Verbrauchern als 
missbräuchliche Ausnutzung 

kartellartiger Marktmacht der großen Mi-
neralölkonzerne bewertet, auch wenn das 
Bundeskartellamt in einer mehrjährigen, 
breit angelegten Marktuntersuchung keine 
rechtlich verwertbaren Hinweise auf der-
artige Kartellabsprachen ermitteln konn-
te. Neben dem als zu hoch empfundenen 
Preisniveau stehen auch die häufigen Preis-
anpassungen in der Kritik. Deshalb legte 
der Bundeswirtschaftsminister jüngst ei-
nen Gesetzentwurf vor, der eine umfassen-
de staatliche Aufsicht über die Preispolitik 
der Mineralölkonzerne vorsieht. Er wurde 
am 3.  Mai  2012 vom Bundeskabinett ge- 
billigt.

Kontraproduktive Maßnahmen  
gegen Preisanstieg
Kernstück des Gesetzentwurfs ist die Ein-
richtung einer sogenannten Markttrans-
parenzstelle, der die Tankstellenbetreiber 
sämtliche Preisänderungen melden müssten. 
Gleiches soll für die Großhandelspreise, also 
die Einkaufspreise der Tankstellenbetreiber 
von den Raffinerien, gelten. Damit soll eine 
Diskriminierung kleinerer Anbieter verhin-
dert werden, insbesondere der Freien Tank-
stellen, die überwiegend nicht über eigene 
Raffineriekapazitäten verfügen, sondern den 
Treibstoff von einem der großen, vertikal 
integrierten Mineralölkonzerne beschaffen 
müssen, mit denen sie auf dem Benzinmarkt 
konkurrieren. Offen ist bislang, wem die so 
erfassten Daten zugänglich sein sollen. Gera-
de diese Frage ist aber wettbewerbspolitisch 
von zentraler Bedeutung. 
Politisch wird daneben auch die Einführung 
einer sogenannten Benzinpreisbremse nach 
dem Vorbild Österreichs bzw. Westaustrali-
ens intensiv diskutiert. Die Tankstellenbe-
treiber dürften ihre Preise nach diesem Mo-
dell nur ein einziges Mal am Tag ändern. Es 
handelt sich aus ökonomischer Sicht dabei 
um eine temporäre Preisbindung, die sowohl 

Preiserhöhungen als auch Preissenkungen 
im vorgegebenen Zeitraum verbietet. 
In der politischen Diskussion befindet sich 
schließlich auch eine kompensatorische 
Erhöhung der Pendlerpauschale, um die 
effektive Belastung von Autofahrern durch 
die als zu hoch empfundenen Benzinpreise 
zu verringern.
Der Wissenschaftliche Beirat bewertet alle 
drei Maßnahmen als kontraproduktiv und 
rät aus folgenden Gründen von ihrer Ein-
führung ab:

Reale Benzinpreise stabil
Fragwürdig ist zunächst die Ausgangsver-
mutung, die sich hinter dem Wunsch nach 
staatlichen Eingriffen in die Benzinpreisbil-
dung verbirgt: 
•  Nicht übersehen werden sollte in die-

sem Zusammenhang zunächst, dass der 
Benzinpreis – freilich mit ausgeprägten 
Schwankungen – inflationsbereinigt und 
in Inlandswährung berechnet (früher 
DM, heute Euro) seinen historischen 
Höchststand nach der ersten Ölkrise An-
fang der 1970er Jahre bislang nie wieder 
erreicht hat; selbst heute liegt er noch 
immer knapp darunter, und dies trotz ei-
nes kontinuierlichen Anstiegs der Steu-
erbelastung je Liter Benzin in eben die-
sem Zeitraum. 

•  Zieht man alternativ den Indikator 
„Kaufkraft je Lohnminute“ zur Abbil-

dung der Preisentwicklung auf dem 
Benzinmarkt heran, zeigt sich sogar 
ein deutlicher Rückgang in den letzten 
50  Jahren. So musste der durchschnitt-
liche deutsche Arbeitnehmer 1960 noch 
14 Minuten für einen Liter Benzin arbei-
ten. Derzeit sind es nur noch etwa 3,6 Mi-
nuten, was ebenfalls knapp niedriger ist 
als der Vergleichswert nach der ersten 
Ölkrise 1973 (der bisherige Tiefpunkt 
wurde 1990 mit ca. 2,4 Minuten erreicht). 

•  Auch die (bisher) häufigen Preisände-
rungen auf dem deutschen Benzinmarkt 
sprechen grundsätzlich gerade für einen 
vergleichsweise intensiven Konkurrenz-
kampf sowie eine starke Orientierung 
der Anbieter an der aktuellen Nachfra-
ge und Zahlungsbereitschaft der Ver-
braucher. Zudem erschweren die Preis-
schwankungen gerade die Koordination 
eines Kartells. Preisdifferenzierung als 
Reaktion auf zeitliche Nachfrageschwan-
kungen ist auch im Bahn- und Flugver-
kehr der wettbewerbspolitisch in aller 
Regel unbedenkliche Normalfall.

•  Schließlich zeichnet sich der deutsche 
Benzinmarkt im europäischen Vergleich 
keineswegs durch das höchste absolute 
Preisniveau aus. Dies gilt gerade auch 
gegenüber Ländern mit einem ähnli-
chen prozentualen Steueranteil je Liter 
wie Italien, Schweden oder der Nieder- 
lande.
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Zuviel Marktransparenz
Die Wettbewerbstheorie besagt, dass ein 
Übermaß an Markttransparenz auf engen 
Oligopolmärkten die Wahrscheinlichkeit 
von abgestimmtem Verhalten, insbesonde-
re die Kartellbildung, substantiell erhöht. 
Dies gilt besonders für Märkte, auf denen 
gleichartige (homogene) und wenig innova-
tive Güter gehandelt werden und die sich in 
der Sättigungsphase befinden, wie Beispie-
le für Kartelle aus der Baustoff- oder auch 
Stahlindustrie zeigen. Die Gefahr wett-
bewerbsbeschränkender Absprachen der 
Anbieter nimmt noch zu, wenn diese über 
eine ähnliche Kostenstruktur verfügen, die 
Kosten für benötigte Vorleistungen von ih-
nen kaum beeinflussbar sind und Steuern, 
insbesondere spezielle Verbrauchsteuern, 
einen wesentlichen Anteil des Endverbrau-
cherpreises ausmachen.

Kaum Einfluss durch 
Tankstellenbetreiber 
Diese Voraussetzungen liegen auf dem Ben-
zinmarkt in geradezu lehrbuchartiger Weise 
vor. So beläuft sich der Marktanteil der fünf 
großen Mineralölkonzerne (Aral, Shell, Jet 
– ConocoPhillips, Esso und Total) auf 70 %, 
10 % entfallen auf die im bft organisierten 
Freien Tankstellen und die verbleibenden 
20 % auf sonstige Anbieter, i. d. R. kleinere 
Mineralölunternehmen. Dabei machen die 
Beschaffungskosten der Mineralölkonzerne 
pro Liter E5-Superbenzin ca. 37 % des End-
verkaufspreises aus. 56 % entfallen demge-
genüber auf steuerliche Abgaben (Mineral-
ölsteuer sowie Mehrwertsteuer) und nur 
7 % auf den Deckungsbeitrag, in dem die 
Kosten für Transport und Lagerung sowie 
die Marge der Unternehmen enthalten sind. 
Weit über 90 % des Endverkaufspreises sind 
demnach der Gestaltung durch die Tank-
stellenbetreiber (komplett oder weitestge-
hend) entzogen. 

Preisvorgaben folgen Konkurrenz
Werden vor diesem Hintergrund die staat-
lich erfassten Preisdaten allen Anbietern 
zugänglich gemacht, erleichtern Preismel-
destellen wie die geplante Markttranspa-
renzstelle folglich grundsätzlich die Kartell-
bildung bzw. festigen ein eventuell bereits 
bestehendes Kartell. Es ist daher kein Zu-
fall, dass sich in der Vergangenheit Kartelle 
in anderen Branchen häufig dieses Instru-
ments als Mittel des inneren Kartellzwangs 
bedient haben, um eine verdeckte Unter-
bietungskonkurrenz durch unsolidarische 
Kartellmitglieder aufzuspüren und wirksam 
zu unterbinden. Schließlich begünstigen 
Preismeldestellen auch das kartellrechtlich 
nicht sanktionierbare, bewusste Parallel-
verhalten. Dabei stimmen die Anbieter ihre 

Preise zwar nicht in rechtswidriger Manier 
untereinander ab. Sie folgen aber eng den 
Preisvorgaben eines von ihnen als Preis-
führer identifizierten Konkurrenten, was 
in Form der sogenannten barometrischen 
Preisführerschaft derzeit oft zu beobachten 
ist und auch vom Bundeskartellamt so be-
stätigt wurde.

Benzinpreisbremse  
bringt höhere Preise
Wird schließlich zusätzlich zur Markttrans-
parenzstelle noch eine Benzinpreisbremse 
eingeführt, die Preiskorrekturen temporär 
ausschließt, ergeben sich zwei Effekte, die 
auch von den österreichischen und west-
australischen Erfahrungen bestätigt wer-
den: Zum einen werden die Anbieter ver-
suchen, den Benzinpreis jeweils möglichst 
hoch anzusetzen. Zum anderen verhindert 
die Preisbremse temporär ein „Abbröckeln“ 
der Preise und unterbindet damit den wett-
bewerblichen Nachstoßprozess. Dieses 
„Abbröckeln“ lässt sich auf dem deutschen 
Benzinmarkt jedoch nahezu täglich beob-
achten. So sind die Benzinpreise werktags 
in der Regel morgens am höchsten und am 
frühen Abend am niedrigsten – ein gerade 
für Vielfahrer leicht erkennbares und aus-
nutzbares Muster. 
Zu befürchten ist daher, dass infolge des 
geplanten staatlichen Eingriffs die Kartell-
bildung auf dem Benzinmarkt deutlich er-
leichtert und sich daher ein höheres durch-
schnittliches Preisniveau herausbilden 
würde. Leidtragende dieser Politik wären 
die Verbraucher, während sowohl die Ben-
zinanbieter als auch der Staat (aufgrund des 
höheren Steueraufkommens) davon profi-
tieren würden. Ob und in welchem Ausmaß 
derzeit schon Kartellbildung auf dem Ben-
zinmarkt vorherrscht, ist davon unabhän-
gig: Die Gefahr und Stärke der Kartellbil-
dung wird durch die geplanten Eingriffe in 
jedem Falle größer.
Die vorgeschlagene Erhöhung der Pendler-
pauschale würde ebenfalls nicht problem-
lösend, sondern im Gegenteil problemver-
schärfend wirken. Sie führt, wie jede Form 
der subventionierten Mobilität, gesamtwirt-
schaftlich zu nicht unerheblichen negati-
ven Externalitäten (z. B. Flächenverbrauch 
durch Zersiedlung, mehr Emissionen durch 
längere Pendelwege, Staukosten). Diese so-
zialen Kosten des Verkehrs würden durch 
eine Erhöhung der Sätze weiter zunehmen. 

Fazit
Diese grundsätzlichen Überlegungen ver-
mögen die Existenz eines Kartells nicht 
mit letzter Sicherheit ausschließen. Wel-
che Maßnahmen können also empfohlen 
werden, wenn doch ein hinreichend schäd-

liches Kartell vermutet wird? Wie gezeigt 
wurde, erweist sich eine Marktransparenz-
stelle, deren Daten allgemein zugänglich 
sind, auf der Endnachfrager-Stufe des Ben-
zinmarktes als wettbewerbspolitisch kon-
traproduktiv. Ein anderes Bild ergibt sich 
dagegen auf der vorgelagerten Großhan-
delsstufe. Hier besitzen die großen Mineral-
ölkonzerne erhebliches Diskriminierungs-
potential gegenüber den freien Tankstellen 
und anderen kleineren Wettbewerbern 
(„Squeezing“ bzw. „Raising rivals‘ costs“) – 
ähnlich wie die vertikal integrierte DB AG 
beim Netzzugang im Verhältnis zu unab-
hängigen dritten Wettbewerbern. Hier wäre 
eine Meldepflicht der Raffineriebetreiber 
gegenüber einer Wettbewerbs- oder Regu-
lierungsbehörde wie dem Bundeskartellamt 
ein prinzipiell geeignetes Instrument zur 
Unterbindung preislicher wie nicht-preisli-
cher Verdrängungspraktiken marktbeherr-
schender Anbieter gegenüber ihren nicht 
vertikal integrierten Wettbewerbern auf der 
Einzelhandelsstufe des Benzinmarktes. Vo-
raussetzung wäre aber, dass die Daten aus-
schließlich den Aufsichtsbehörden zugäng-
lich gemacht werden.  ■

1 Unter dem Begriff „Benzinmarkt“ wird im Folgenden 
der Markt für Kraftstoffe zur Nutzung in Fahrzeugen mit 
Verbrennungsmotoren verstanden. Damit sind in die Ar-
gumentation selbstverständlich auch Dieselkraftstoffe 
inkludiert, auch wenn konkrete Beispiele sich am „Benzin“ 
orientieren.
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